Anlage zum Explosionsschutzdokument


Anlage 10 

Unterweisungen


Nach § 12 Arbeitsschutzgesetz und § 4 Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1) müssen Unterweisungen erfolgen
1. vor der Beschäftigung und 

2. danach in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Es wird also unterschieden zwischen erstmaliger und regelmäßig wiederkehrender Unterweisung. 
Erstmalige Unterweisungen vor einer Beschäftigung werden durchgeführt bevor
· neue Mitarbeiter ihre Tätigkeit im Betrieb aufnehmen

· Mitarbeiter an andere Arbeitsplätze versetzt werden

· Mitarbeiter mit neuen Aufgaben betraut werden

· neue Arbeitsverfahren, Maschinen, Geräte, Arbeitsstoffe etc. eingeführt werden

· neue Räumlichkeiten bezogen oder neue Einrichtungen in Betrieb genommen werden und wenn 

· neue oder geänderte Vorschriften zu neuen Schutzmaßnahmen Anlass geben. 

Die Unterweisungen werden auf dem Nachweisblock zur betrieblichen Unterweisung (BGE A 238) dokumentiert.
Die Themen zur Unterweisung sind im folgenden Themenplan festgelegt.
Hinweis: 
Der Themenplan kann als Vorlage für Ihren Betrieb verwendet werden und ist ggf. an die betrieblichen Verhältnisse anzupassen.

Die Angaben in Klammern wie z. B. BGE A 238 bezeichnen Merkblätter, Broschüren und Arbeitshilfen der BGE und können von Mitgliedsunternehmen dort kostenfrei bezogen werden. 

Themenplan für Mitarbeiter-Unterweisungen

· Verhalten im Notfall:

· Wo befindet sich der Notausschalter für Zapfeinrichtungen?

· Wo sind die Notausgänge und Fluchtwege?

· Wer ist zu benachrichtigen (Alarmplan)
· Verhalten beim Auslaufen von Kraftstoff (Alarmplan)
· Verhalten bei Überfall und Diebstahl (Alarmplan)
· Umgang mit Zahlungsmitteln (BGE R2)
· Verhalten bei Unfällen (Alarmplan, Erste-Hilfe Aushang)
· Wer ist Ersthelfer auf der Station? (Aushang)
· Wo befindet sich die Erste-Hilfe-Ausrüstung?

· Sinn und Zweck eines Verbandbuches (BGE B18, A79)
· Brand / Explosionsschutz
· Explosionsgefährdete Bereiche (Ex-Zonenplan)
· Sicherheitskennzeichnungen (z.B. an Zapfsäule und Fernfüllschacht)
· Zündquellen (auch Kabelbrand, Ausschalten von unbeaufsichtigten elektrischen Geräten)
· Eigenschaften brennbarer Flüssigkeiten (BGE M 1)
· Gefahrklassen nach GefStoffV

· Brände und deren Ursachen

· Feuerlöscher: Ort und Umgang (BGE M 35)
· Betriebsanweisungen

· Umgang mit Gefahrstoffen, insbesondere Kraftstoffen

· Kühleinrichtungen (z.B. Öffnung der Kühlkammern von innen)
· TRbF 40 (Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Motor- und Fremdheizung abstellen, Abfüllung nur in vorschriftsmäßige Reservekanister, Handyverbot)
· Lebensmittelhygiene

· Personalhygiene

· Einhalten der Kühlkette und Mindesthaltbarkeitsdatum
· Reinigung

· eindeutige Kennzeichnung unbrauchbarer Produkte

· Umweltschutz an Tankstellen

· Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Funktion der Leckanzeigegeräte, Wassergefährdungsklassen, regelmäßige Überprüfung der Abwasser- und Regenwassersysteme auf Beschädigungen und Verstopfungen, Benutzung Ölbindemittel, Verhalten im Notfall, Einhalten der Alarmkette bei Austritt von Produkten)
· Abfallvermeidung und Abfalltrennung

· Aufbewahrungsort der Entsorgungsnachweise und Abfallbilanzen

· Aufbewahrungsort des Entwässerungsplans (Revisionsplan)
· Rücknahmepflicht von Altöl, Batterien, Ölgebinden

· Altölvermischungsverbot

· Vermeidung von Lärm

Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz

· Verkehrswege/Rettungswege und Notausgänge freihalten 

· Verschmutzungen und Glätte beseitigen (ggf. mit Dokumentation bei Beseitigung von Glätte)
· Heben und Tragen von Lasten (z.B. mit geradem Rücken heben, mit gebeugten Knien heben, Last möglichst nahe am Körper halten, nicht ruckartig heben, Verdrehen der Wirbelsäule vermeiden, zu zweit tragen, Stapel abtragen, nur bis Sichthöhe beladen) (BGE M 103)
· Geeignete Lagerung (keine Stoßstellen, sicherer Stand, Trennung von Gefahrstoffen und Lebensmitteln, Schweres nach unten)

· Benutzung von Leitern und Tritten (Standsicherheit, Prüfung auf Mängel) (BGE M 12, M 31, 48, M 53)
· feste Schuhe tragen (BGE M 90)
· schadhafte Werkzeuge aussortieren, keine Improvisation mit ungeeigneten Werkzeugen

· Gefahren durch elektrischen Strom vermeiden (BGE M 36)
· Mängel melden

· gegebenenfalls Überprüfung der Absperrung bei Produktanlieferung.

· Rechte und Pflichten der Mitarbeiter im Arbeitsschutz (BGE BGV A1)
· Alkohol am Arbeitsplatz (BGE BGV A1)
Themen für Mitarbeiter in der Dienstleistungshalle

· Gefahren bei der Benutzung von Hebebühnen (BGE M 38)
· Gefahren bei der Benutzung von Schleifmaschinen (BGE M 50)
· Gefahren beim Schweißen (BGE M 19)
· Kontrolle elektrischer Betriebsmittel (BGE M 36)
· Gefahren beim Abfüllen und Aufladen von Batterien

· Umgang mit Gefahrstoffen (BGE M 2)
· Batteriesäure

· gebrauchtes Motoröl

· flüssige Mineralölprodukte und

· Schmierstoffe

· Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Handschuhe usw.)

· Gefahren bei der Bedienung von Fahrzeugwaschanlagen (BGE M 33)
· Gefahren bei der Benutzung von Hochdruckreinigern (BGE M 13)
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